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****** * HEIMGEBURT* ******
Ich habe ein Kind zu Hause geboren und soll hier nun etwas
schreiben. Mir stinkt die Reaktion vieler Leute: ein erstauntes,
bewunderndes 'Ah was, du hast zu Hause geboren'. Dies nicht
aus falscher Bescheidenheit, sondern weil ich's wirklich
verkehrt finde. Ich könnte auch Frauen fragen: Was, hast du keine
Angst vor dem Spital und davor, dass dir die ganze Maschinerie
und die Aerzte usw. die Geburt versauen können, gehabt?
Pro Sekunde kommen vielleicht etwa 2-3 Kinder zur Welt und
davon sicher mehr als 2/3 nicht in einer Klinik. In der Schweiz
sind von unserer Generation noch etwa 1/4 nicht im Spital gebcren
und heute sind wir 'soweit', dass eine Heimgeburt ganz unüblich
ist.
Ich bin dafür, dass wir da nicht mitmachen, denn es ist nicht
gut, sie wollen uns etwas nehmen.

Wir gebären die Kinder. Das ist gut und wird auch so bleiben.

StVwjesfer CMerb, N
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pr EINE GEBURT ZU HAUSE

s. Erlebnisbericht in der Fraue-Zytig Nr. 5k w

1. Grundsätzlich ist es verboten, eine schwangere Frau zu Ue-
berzeitarbeit heranzuziehen. Auch kann sie verlangen, dass
sie von Arbeiten, die für sie beschwerlich sind, befreit wird
(mit Vorteil ist da ein ärztliches Zeugnis beizubringen).
Während 8 Wochen nach der Geburt darf eine Frau von Gesez-
zes wegen nicht beschäftigt werden (ausser sie selber verlangt
eine Kürzung dieser Frist). Ist es für sie unzumutbar, dass
sie die Arbeit nach diesen 8 Wochen wieder aufnehmen muss,
ist auch dafür ein ärztliches Zeugnis beizubringen (wie für
Krankheit).
Achtung:es besteht die Möglichkeit, dass der Chef dann kündigt,

siehe Ziff. 2.

2. Bist Du schwanger, dann hast Du laut Gesetz einen minimen
Kündigungsschutz: Erfolgt eine Kündigung während Deiner
Schwangerschaft, da der Chef den Ausfall nicht bezahlen will,
dann prüfe zunächst, ob der Chef die Kündigungsfrist eingehalten

hat. Diese Kündigungsfrist bestimmt sich nach dem in Deiner

Branche ev. bestehenden Gesamtarbeitsvertrag (KV, SMUV

etc.); falls kein solcher besteht, nach dem Vertrag, den Du

mit dem Chef abgeschlossen hast; hast Du nichts schriftliches
vereinbart, dann gilt die im Gesetz festgelegte Regelung: das

sind Minimalforderungen, die durch einen Vertrag nicht
unterschritten werden können.

3. Die unter Ziff. 2 erwähnte Regelung bedeutet aber nicht, dass
Du während der ganzen Sperrfrist den Lohn ausbezahlt erhältst.
Schwangerschaft wird bezüglich der Lohnzahlung wie
'unverschuldete' Krankheit behandelt:
Wie lange bei Krankheit der Lohn ausbezahlt wird, regelt
sich wiederum zunächst nach dem ev. vorliegenden
Gesamtarbeitsvertrag; falls keiner da ist, nach Deinem individuel- 4

len Arbeitsvertrag; schliesslich, bei NichtVorliegen einer
schriftlichen Regelung, nach den Minimalvorschriften des
Gesetzes.

Nach dem Gesetz kann Dir der Chef während 8 Wochen vor und
8 Wochen nach der Geburt nicht kündigen (sog. Sperrfrist).
Kündigt er das Arbeitsverhältnis trotzdem während dieser 16

Wochen, so hat diese Kündigung keine Gültigkeit. Der Chef
muss nach Ablauf der 16 Wochen erneut kündigen.
Kündigt der Chef vor der Sperrfrist, aber so, dass das Ende

der Kündigungsfrist in die Sperrfrist fällt, dann laufen die
restlichen Tage der Kündigungsfrist, die in die Sperrfrist
fallen, nach Ablauf der 16 Wochen weiter. Die Kündigung ist
aber gültig, sie muss nicht wiederholt werden.
Du selbst kannst auch während der Sperrfrist kündigen. Das
ist aber nicht zu empfehlen, denn Deine Lohn- und anderen
Forderungen fallen nach Ende des Arbeitsverhältnisses dahin
(auch wenn Du noch Lohn für Krankheit zugute hättest, siehe
Ziffer 3)

Voraussetzung der Lohnzahlung ist, dass Dein Arbeitsverhältnis
mehr als drei Monate gedauert hat, oder für mehr als

drei Monate eingegangen ist (Achtung bei temporärer Arbeit):
- hast Du bezüglich der Dauer der Einstellung nichts vereinbart,

dann erfolgt eine Lohnzahlung erst nach drei Monaten
- hast Du eine bestimmte Dauer vereinbark(z. B. auf 1 Jahr

fest), so besteht die beschränkte Lohnzahlungspflicht in den
ersten 3 Monaten

Im 1. Dienstjahr wird nach Gesetz Lohn für 3 Wochen Krankheit

ausbezahlt. In den folgenden Dienstjahren:

2-4 Jahre
5-9 Jahre

lO-14 Jahre
15 -19 Jahre
20 -24 Jahre
25-29 Jahre

2 Monate
3 Monate
4 Monate
5 Monate
6 Monate
7 Monate

ACHTUNG: Angerechnet wird nur, was innerhalb der Stufe be¬

zogen wurde. Z.B.: Bei Stufe 3 (5-9 Jahre), nur
die Vorbezüge während dieser Zeit, nicht berücksichtigt

werden die Vorbezüge im 1. bis 4. Dienstjahr.

Auch da, wo der der Stufe entsprechende Bezug
ausgeschöpft ist, z.B. hat man im 3. Dienstjahr
bereits während 2 Monaten Krankheit den Lohn bezogen,

so bleibt einem garantiert - bei Krankheit im
4. Dienstjahr ein Lohn für 3 Wochen Krankheit.

Aufnahme der Arbeit 8 Wochen nach der Geburt:
"St illende Mütter dürfen auch nach Ablauf von 8

Wochen seit ihrer Niederkunft nur mit ihrem
Einverständnis beschäftigt werden. Zum Stillen ist
ihnen die erforderliche Zeit freizugeben".

Da indessen die Sperrfrist abgelaufen ist, besteht kein Schutz
vor einer Kündigung, wenn der Chef Arbeitsunterbrüche

infolge des Stillens nicht schätzt...
NACH DEM HEUTE GELTENDEN RECHTE MUSS EINE KUEN-
DIGUNG NICHT BEGRUENDET WERDEN'.

Wegbleiben von der Arbeit wegen Schwangerschaftsbeschwerden
ist nach dem Gesetz kein wichtiger Grund zur fristlosen
Entlassung. Für eine ordentliche Kündigung (unter Einhaltung der
Kündigungsfrist) ist aber, wie gesagt, keine Begründung nötig'.
Die betreffende Frau müsste den Nachweis erbringen, dass
die Kündigung aufgrund des Wegbleibens von der Arbeit erfolgt
ist.
Auf jeden Fall ist ein Arztzeugnis beizubringen bei Absenzen.
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